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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.06.1999

Norm

StVO §65

Rechtssatz

§ 65 Abs 1 idF der 20. StVO-Novelle bestimmt nun ausdrücklich, dass derjenige, der ein Fahrrad schiebt, nicht als

Radfahrer gilt. Die nunmehr geäußerte Au9assung des Gesetzgebers zu dieser bestimmten Frage stellt ein

Auslegungskriterium gegen die in der älteren Judikatur vertretene Rechtsau9assung dar, dass derjenige, der ein

Fahrrad schiebt, ein Radfahrer im Sinn der StVO sei (ZVR 1969/78 ua). Die ein Fahrrad schiebende Person hat die

Verhaltensvorschriften für Fußgänger zu beachten.
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